
GEMEINDEKANZLEI NEUENHOF GEMEINDERATSNACHRICHTEN 

Telefon: 056 416 21 70 
E-Mail: gemeindekanzlei@neuenhof.ch 
Internet: www.neuenhof.ch 
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Neues Familienzentrum an der Schule Neuenhof 
 

Die Spielgruppe Neuenhof, unter der Leitung des Elternvereins Neuenhof, be-
wohnt seit Jahren die Räumlichkeiten im Nebengebäude des Zentrums 6. Ziel war 
es, dass in diesem Gebäude auch weitere Angebote für Familien, alles unter ei-
nem Dach, einquartiert werden können. In den Sportferien 2020 wurde nun die 
ehemalige Hauswartwohnung durch die Abteilung Bau und Planung umgerüstet. 
 
Seit Mitte Februar 2020 betreibt die Schule und die Gemeinde Neuenhof ein klei-
nes «Familienzentrum». Es bietet ein vielfältiges Angebot von Beratungen ab Ge-
burt, über Förderangebote für Kleinkinder bis hin zum Gespräch mit Teenagern 
oder Treffpunkte und Kurse für Eltern. 
 
Im Parterre befindet sich die Spielgruppe des Elternvereins Neuenhof. Im ersten 
Stock des Gebäudes ist jeden Mittwochnachmittag die Mütter- und Väterberatung 
des Bezirks Baden anzutreffen. Ausserdem steht den Schülerinnen und Schülern 
während den Schulwochen von Montag bis Donnerstag die Schulsozialarbeit von 
09.00 bis 11.00 Uhr für Gespräche zur Verfügung. Der Elterntreff «Café Internati-
onal» ist ebenfalls neu oberhalb der Spielgruppe einquartiert. Er ist jeweils don-
nerstags von 09.00 Uhr bis 10.30 Uhr (mit Ausnahme der Schulferien) für alle El-
tern geöffnet. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns im Familienzentrum an der Schule Neu-
enhof! 
 

 
 
 
Betreibungsamt ab 15.00 Uhr geschlossen – Donnerstag, 5. März 2020 
 

Der Schalter des Betreibungsamtes schliesst am Donnerstag, 5. März 2020, infol-
ge Teilnahme der Mitarbeitenden an der Generalversammlung des Bezirksver-
bands bereits um 15.00 Uhr. Die restlichen Abteilungen der Gemeindeverwaltung 
haben normal geöffnet. Wir bitten Sie um Verständnis. 
 

mailto:gemeindekanzlei@neuenhof.ch
http://www.neuenhof.ch/
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Häckseldienst – 9. März 2020 
 

Gartenbesitzer von Neuenhof haben die Möglichkeit, Astmaterial aus dem Rück-
schnitt von Bäumen und Sträuchern (Durchmesser mind. 1 cm, max. 12 cm) vom 
Bauamt häckseln zu lassen. Zur Förderung der Hauskompostierung erfolgt diese 
Leistung in der ersten ¼ Stunde gebührenfrei, sofern vorwiegend selber kompos-
tiert und damit die Grünabfuhr entlastet wird. Das Häckselgut muss zurückge-
nommen werden. Mehraufwendungen werden nach Aufwand in Rechnung ge-
stellt. Die nächste Aktion findet am Montag, 9. März 2020, statt (und folgende Ta-
ge, je nach Anmeldungen). Telefonische Voranmeldung an die Abteilung Bau und 
Planung, Neuenhof, bis spätestens Freitag, 6. März 2020, Tel. 056 416 21 20. 
 
 
Publikation von Gesuchen um ordentliche Einbürgerung 
 

Folgende Personen haben bei der Gemeinde Neuenhof ein Gesuch um ordentli-
che Einbürgerung gestellt: 
 

- Popadic, Mile, 1976, bosnischer Staatsangehöriger, Nelkenstrasse 16, Neuen-
hof, mit Ehefrau Popadic, Spomenka, 1976, und den Kindern Oliver (2001) 
und Nataša (2009) 

- Sali, Vedat, 1990, nordmazedonischer Staatsangehöriger, Sandstrasse 5, 
Neuenhof, mit den Kindern Lejla (2015) und Xhunejd (2017) 

- Popadic, Sonja, 2000, bosnische Staatsangehörige, Nelkenstrasse 16, Neu-
enhof 

- Babić, Amir, 1998, bosnischer Staatsangehöriger, Zürcherstrasse 79, Neuen-
hof 

 

Jede Person kann innert 30 Tagen seit der amtlichen Publikation dem Gemeinde-
rat eine schriftliche Eingabe zum Gesuch einreichen. Diese Eingaben können so-
wohl positive wie negative Aspekte enthalten. Der Gemeinderat wird die Eingaben 
prüfen und in seine Beurteilung einfliessen lassen. 
 
 
Papiersammlung März 2020 
 

Die nächste Papiersammlung findet am Samstag, 21. März 2020, statt und wird 
durch den Gospelchor Neuenhof durchgeführt (Kontakttelefon 079 740 23 86). 
Sammelware bitte immer bündeln und verschnüren. Nur korrekt bereitgestelltes 
Papier bzw. korrekt bereitgestellter Karton wird übernommen. Grössere Mengen 
oder Dimensionen von Karton, insbesondere aus Gewerbebetrieben, sind weiter-
hin gebührenpflichtig der Kehrichtabfuhr oder direkt einem Altstoffhändler zu über-
geben. 
 
 
 
5432 Neuenhof, 2. März 2020 Gemeinderat Neuenhof 


